
Betreff: Anfrage zur Nutzung nicht-öffentlicher 

Wege für den freien Auslauf meines Hundes!

Lieber Dr. Szekeres András,

ich wende mich heute an Sie mit einer Frage zur 

Klärung der örtlichen Regelungen in Újudvar, 

insbesondere im Hinblick auf die artgerechte 

Haltung meines Hundes. Mein Hund ist sehr 

energiegeladen und benötigt regelmäßig freien 

Auslauf ohne Leine, um seinen 

Bewegungsdrang zu stillen.

Laut dem ungarischen Tierschutzgesetz (2011. 

évi CLXXXIX. törvény) ist es erforderlich, 

Hunde artgerecht zu halten. Das Gesetz schreibt 

vor, daß Hunde artgerecht gehalten werden 

müssen. Dazu gehört auch, daß sie ausreichend 

Bewegung und Auslauf erhalten, um ihr 

Wohlbefinden zu gewährleisten.

In der Verordnung 4/2020. (III.30.)1 von Újudvar

wird die Leinenpflicht auf öffentlichen Flächen 

geregelt. Meine Frage bezieht sich auf Feld- und

Weinbergwege und andere Flächen, die nicht als 

öffentliche Flächen ausgewiesen sind:

• Können Sie mir bitte bestätigen, welche 

Wege in Újudvar nicht als öffentliche 

Flächen gelten und somit für den freien 

Auslauf meines Hundes genutzt werden 

dürfen?

• Gibt es offizielle Karten oder Listen, aus 

denen hervorgeht, welche Wege privat 

oder nicht-öffentlich sind?

Ich möchte sicherstellen, daß ich die örtlichen 

Vorschriften einhalte und meinem Hund 

gleichzeitig den notwendigen Auslauf 

ermöglichen kann, denn es kommt immer 

wieder vor, daß sich hier Leute wichtig tun 

wollen und mich auf die Leinenpflicht 

hinweisen wollen. Doch das weiß ich eben selbst

und brauche deshalb keinen 

zeigefingerdrohenden „Blokkmester“  der mir 

erzählt, was ich selbst weiß und zu tun hätte.

1 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-4-SP-2987



Ich lebe seit zehn Jahren im freieren Ungarn und

habe in dieser Zeit nicht das geringste Problem 

mit meinen Hunden gehabt. Und damit das auch 

so bleibt, bitte ich freundlichst um diese 

Auskunft, denn ich möchte weiter in Ruhe leben

und nicht gegen irgendwelche ungarischen 

Bestimmungen verstoßen.

Ich fühle mich hier in Újudvar eigentlich sehr 

wohl und wollte schon einige Jahre bleiben, 

wenn nicht sogar für immer?

Vielen Dank für Ihre liebe Unterstützung!

Herzliche Grüße

Rosa von Zehnle úr.

Anhänge:

1. Hundehaltung und Leinenpflicht in Újudvar

2005: Verordnung 7/2005 (IX.7.)2: 
regelt die allgemeine Benutzung von 
Gemeindeflächen, enthält jedoch NICHTS über 
Hunde oder Leinenzwang.

2020: Verordnung 4/2020 (III.30.)3: 
Betrifft das gemeinschaftliche Zusammenleben. 
7. § (d): Hunde müssen auf öffentlichen Flächen an 
der Leine geführt werden. Es ist verboten, Hunde auf 
öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwege, Plätze und 
Parks) ohne Leine zu führen oder sie ohne Aufsicht 
von Grundstücken entlaufen zu lassen. Hunde ohne 
Aufsicht frei laufen zu lassen. 
Feld- oder Weinbergwege sind nur betroffen, wenn 
sie offiziell als öffentliche Flächen ausgewiesen sind
– und hierzu habe ich gerade bei der Gemeinde 
angefragt.

2024: Verordnung 15/2024. (VII.30.)4

Sie ist nur eine Änderung der Verordnung 4/2020. 

(III.30.) und enthält keine neuen oder geänderten 

Regelungen zur Leinenpflicht für Hunde. 

…

2 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2005-7-SP-2987
3 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-4-SP-2987

4 https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2024-15-SP-2987



2. Landesgesetzliche Regelungen (allgemein)

2a. Öffentliche Flächen im Detail Anleinpflicht:
Öffentliche Flächen, wie Straßen, Plätze, Gehwege, 
Parks und sonstige genutzte Flächen innerhalb 
bebauter Ortsgebiete (belterület).

Waldwege innerhalb von Schutzgebieten 
oder außerhalb der bebauten Ortsgebiete (külterület): 
keine generelle Anleinpflicht, solange keine 
Gefährdung von Menschen oder Tieren besteht; in 
Naturschutz- oder Jagdgebieten können besondere 
Vorschriften gelten.

Außerhalb bebauter Ortsteile: 
Leinenpflicht nur, wenn Wege von der Allgemeinheit 
genutzt werden oder besondere Schutzgebiete 
betroffen sind.

Praktische Regel: 
Innerhalb des Dorfes → Anleinen zwingend; 
außerhalb → Anleinen nur bei Gefährdung oder 
speziellen Vorschriften.

Weitere Quellen zur Hundethematik:
→ 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről

és kíméletéről5 és6 ...

→ 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról.7

→ 2021. évi CXXVIII. törvény.8

→ 2025: T/11912.9

5 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv

6 https://njt.hu/jogszabaly/1998-28-00-00.15
7 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000041.kor
8 https://jogkodex.hu/jsz/2021_128_torveny_8527205
9 https://www.parlament.hu/irom42/11912/11912.pdf


